
 

Schulinterner Lehrplan Sport der Städtischen Gesamtschule Iserlohn      Stand:2023/2024 

Vorbemerkung:    

Dieser Lehrplan orientiert sich an den von der Bezirksregierung Arnsberg zur Verfügung gestellten 

Beispiellehrplänen1 . 
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1. Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

Schulsport – sowohl der Sportunterricht als auch seine außerunterrichtlichen Anteile – nimmt mit seinen 

zahlreichen Facetten an der Städtischen Gesamtschule Iserlohn einen hohen Stellenwert im Schulprogramm 

und im Schulleben ein: 

 

Die erzieherischen Potenziale werden durch den im Sport möglichen ganzheitlichen Zugang zu Schülerinnen 

und Schülern im Sport allgemein und unter spezifisch fokussierten Zielperspektiven vielfältig genutzt: 

Im Rahmen einer sportbetonten Wanderfahrt zum Skilaufen – alternativ Sportaktionswoche in Iserlohn mit 

erlebnisbetonten Sportangeboten in der Jahrgangsstufe 11 wird versucht, die neuen durch zahlreiche Zugänge 

von anderen Schulen ergänzten Lerngruppen miteinander vertraut zu machen und soziale Bezüge zu stärken.  

Da die Schule als „Gesunde Schule“ den Anspruch hat ein Lern- und Lebensklima zu bieten, das Wohlfühlenund 

Gesundheit fördert, hat der Sport auch hier einen hohen Stellenwert (s. auch außerunterrichtliches 

Sportangebot).  

Im Rahmen des Unterrichts der Sek II wird der Stellenwert des Sports an der Schule durch das Angebot Sport 

als 4. Abiturfach zu wählen (P 4) akzentuiert. Die Städtische Gesamtschule Iserlohn bietet als einzige 

Schule der Sekundarstufe II diese Möglichkeit in Iserlohn. 

 

                                                           
1  http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gesamtschule/sport-/hinweise-und-
beispiele-sport-/schulinterner-lehrplan-sport-gs.html 
 http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gymnasium-g8/sport-g8/hinweise-und-
beispiele-sport/schulinterner-lehrplan-sport.html 
 
 

http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gesamtschule/sport-/hinweise-und-beispiele-sport-/schulinterner-lehrplan-sport-gs.html
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gesamtschule/sport-/hinweise-und-beispiele-sport-/schulinterner-lehrplan-sport-gs.html
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gymnasium-g8/sport-g8/hinweise-und-beispiele-sport/schulinterner-lehrplan-sport.html
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gymnasium-g8/sport-g8/hinweise-und-beispiele-sport/schulinterner-lehrplan-sport.html


Die Fachkonferenz Sport verpflichtet sich der Qualitätsentwicklung und -sicherung des Sportunterrichts. Sie 

verpflichtet sich zur regelmäßigen Teilnahme an Implementationsveranstaltungen, Qualitätszirkeln für die 

Unterrichtsentwicklung im Fach Sport sowie an Fortbildungen im Rahmen der Unterrichtsentwicklung und 

Förderung des Schulsports.  

 
 2) Sportstättenangebot 
 
Sportstätten der Schule: 

•eine Dreifachhalle mit Kraftraum 

•in Absprache mit der Grundschule Nußberg Nutzung der Ortlohnhalle 

•schuleigener kleiner LA-Platz (Handballfeld Tartan, Kugelstoßanlage, Sprunggrube, Laufbahn Tartan, 

Wiesenfläche) 

 

•Hembergstadion zur Nutzung (fußläufig 15 Min.) 

•Schwimmhalle (Fahrten mit städt. Bussen geregelt ca. 10 Min.) 

•Nutzung des Städt. Freibades (Fahrten mit städt. Bussen 10 Min.) 

•Nutzung der Städtischen Eishalle (Fahrten mit städt. Bussen 10 Min.) 

 
 3) Außerunterrichtliches Sportangebot 
 

Im Rahmen der offenen Mittagsangebote gibt es zahlreiche sportliche Angebote, z.B. Tischtennis und Kicker in 

der Pausenhalle, gesundheitsorientiertes Krafttraining im Fitnessraum, NFL (Nußbergfußballliga), 

Billardraum. 

Im Bereich des offenen Ganztags werden darüber hinaus zahlreiche AGs mit sportlichem Schwerpunkt für die 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I angeboten (Hockey, Badminton, Fitnesstraining, 

Leichtathletik, …). Für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II existieren Mittagsangebote zur Zeit 

mit dem Schwerpunkt Volleyball, Tanz und Badminton. 

Zudem werden Wettkampfmannschaften der Schule zu Kreismeisterschaften angemeldet und betreut.  

4) Bewegungsfeld 4 (Bewegen im Wasser – Schwimmen) 

Schwimmunterricht wird an der Städtischen Gesamtschule Iserlohn in den Jahrgangsstufen 6 und 7 

unterrichtet, um die in den Kernlehrplänen geforderten Vorgaben des Erreichens der 

Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufe 6 bzw. Jahrgangstufe 8 zu gewährleisten. Die 

Abnahme des Schwimmabzeichens Bronze ist obligatorisch. 

 „AG für Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer“ in Jahrgang 5.1 / vor den Schwimmvorhaben 

Hier werden alle Schülerinnen und Schüler, die noch nicht schwimmen können, bis zum Erreichen des 

„Seepferdchens“ zur Teilnahme verpflichtet.  

 

5) Obligatorik und Freiraum 

 

Der gesamte laut Stundentafel erteilte Sportunterricht ist darauf ausgerichtet die umfassende 

Handlungskompetenz in Bewegung, Spiel und Sport zu erreichen. Hierzu dient sowohl die in Form der 

Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans differenziert ausgewiesene Obligatorik (ca. 75% der Stunden), 

als auch der durch die Fachkonferenz auf die spezifischen Voraussetzungen, Bedingungen  und das 



sportlichen Leitbild der Schule passgenau abgestimmte Freiraum (ca. 25% der Stunden). Obligatorik und 

Freiraum unterliegen dabei gleichermaßen den Rahmenvorgaben für den Schulsport und damit dem 

Doppelauftrag und der Verpflichtung zu erziehendem Sportunterricht.  

 

Während aber die Obligatorik die unverzichtbare standardisierte Grundlage bildet, soll der Unterricht im 

Freiraum auf die individuellen, lerngruppenbezogenen und schulspezifischen Bedingungen und Ziele im 

Sportunterricht ausgerichtet sein. Dies wären z.B. das spezifische Sportstättenangebot, mit seinen 

besonderen Möglichkeiten aber auch schulspezifische Kooperationen oder in der Gemeinde besonders 

tradierte Sportarten, die so ebenso berücksichtigt werden können wie sportbezogene Besonderheiten 

einzelner Lerngruppen. So sollen die Angebote des Freiraumes den Kompetenzerwerb vertiefen und 

erweitern. 

 

Die Fachkonferenz der Gesamtschule Iserlohn hat sich folgendermaßen entschieden: 

- Da Basketball als verbindliches Mannschaftsspiel und Badminton als verbindliches Partnerspiel im 
Rahmen der Obligatorik festgelegt werden (Beide Spiele werden im Profil der Sek II in der Regel 
weitergeführt), soll die Handlungskompetenz in diesem Bewegungsfeld erweitert werden, indem in 
einem Teil des Freiraums weitere große Spiele thematisiert werden. Zudem sollen Spiele, 
insbesondere Volleyball in vereinfachten Formen im Rahmen des Bewegungsfeldes 2 (das Spielen 
entdecken und Spielräume nutzen) behandelt werden. 

- Weiterhin soll der Freiraum genutzt werden, um aktuelle pädagogische Bedarfe (besonders 
genderbebezogene und kooperative Themen im Sport) und spezifische Interessen der konkreten 
Lerngruppen zeitnah zu berücksichtigen. 

Die Kompetenzerwartungen der Bewegungsfelder sind spiralcurricular und in den Anforderungen progressiv 

formuliert. Bei der Planung der daraus resultierenden Unterrichtsvorhaben wurde dies berücksichtigt: 

In den Unterrichtsvorhaben der 1. Kompetenzstufe prägen Aspekte der Wahrnehmung und des Erprobens 

im Sinne eines Kennenlernens neuer Bewegungs- und Handlungsformen und eine Festigung kooperativen 

und sozialen Verhaltens die vorrangigen Zielperspektiven. Das Arrangement des Unterrichts ist noch 

stärker durch Anleitung geprägt und kognitive Anforderungsbereiche bewegen sich vorrangig auf dem 

Niveau des Beschreibens und Erläuterns. 

In den Unterrichtsvorhaben der 2. und 3. Kompetenzstufe werden zunehmend komplexere Themen der 

Wahrnehmung, aber auch der Leistungsoptimierung bearbeitet. Der Unterricht wird zunehmend durch 

stärker selbstgesteuerte Arrangements im Bereich der individuellen (Teil-)Ziele und Lernwege ebenso 

geprägt, wie durch eine zunehmende Verantwortung für Unterrichtselemente (z.B. Vorbereitung des 

Erwärmens, Einführungsreferate etc.) durch die Schülerinnen und Schüler und soll so die Sozialkompetenz 

als Teil der allgemeinen Handlungskompetenz weiter fördern. In den Reflexionen werden vermehrt 

metakognitive Aspekte thematisiert und so die Anforderungen zunehmend in den Bereich der Analyse und 

Beurteilung angehoben.  

 

 

 



7) Grundsätze der Leistungsbewertung 

 

       7.1  Bewertungsdimensionen 

Folgende Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Sport der Sek. I werden von der Fachkonferenz Sport an 

der Gesamtschule Iserlohn verbindlich festgelegt: 

• Bewertung auf der Grundlage der Bewegungsfelder/ Sportbereiche 

Leistungsbewertung im Laufe der Sekundarstufe I bezieht sich auf alle Bewegungsfelder und Sportbereiche. Es 

wird sichergestellt, dass sich die Leistungsbewertung entsprechend der Anzahl und inhaltlichen Schwerpunkte 

der Kompetenzerwartungen verhält, eine Beschränkung auf einzelne Bewegungsfelder und 

Sportbereiche/Kompetenzerwartungen ist nicht erlaubt. 

• Bewertung unter Berücksichtigung aller Kompetenzbereiche 

Der Sportunterricht in der Sekundarstufe I ist einem Unterrichtsprinzip der reflektierten Praxis verpflichtet. 

Deshalb ist der Bereich Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz jeweils Ausgangspunkt für die 

Entfaltung der Methoden- und Urteilskompetenz.  

Die Leistungsbewertung im Fach Sport bezieht sich auf alle Kompetenzbereiche gemäß dem Kernlehrplan 

Sport: 

- Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz bezieht - 

sich    auf psycho-physische, technisch-koordinative, taktisch-kognitive sowie ästhetisch-gestalterische 

Fertigkeiten und Fähigkeiten. Darüber hinaus berücksichtigt dieser Kompetenzbereich aber auch das 

Einbringen systematischen, grundlegenden Wissens in den Bereichen Bewegung, Spiel und Sport. Von 

zentraler Bedeutung für die Realisierung des eigenen sportlichen Handelns und für sportliches 

Handeln im sozialen Kontext ist, über sporttheoretisches Hintergrundwissen sowie Fach- und 

Sachkenntnisse aus den unter-schiedlichen Sinngebungsbereichen des Sports zu verfügen und mit 

diesem Wissen situationsangemessen umgehen zu können.                                                  

- Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Methodenkompetenz  bezieht sich auf methodisch-

strategische wie auch sozial-kommunikative Methoden und Formen selbstständigen Arbeitens allein 

und in der Gruppe. Einerseits sind grundlegende Verfahren, sportbezogene Informationen und 

relevantes Fachwissen zu beschaffen, aufzubereiten, zu strukturieren. Andererseits sind 

Verfahrenskenntnisse und Fähigkeiten, sich selbstständig strukturiert und systematisch mit Aufgaben 

aus den Bereichen sportlichen Handelns auseinander zu setzen und eigenverantwortlich 

angemessene Lösungswege sowie Handlungspläne zu entwerfen in die Leistungsbewertung 

einzubeziehen. Darüber hinaus sind Verfahren in die Leistungsbewertung im Sportunterricht 

einzubeziehen, die sporttypischen Handlungssituationen in der Gruppe angemessen zu 

berücksichtigen.  

- Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Urteilskompetenz ist eng verknüpft mit Leistungen in 

allen Kompetenzbereichen. Es umfasst eine kritische Auseinandersetzung mit dem erarbeiteten 

fachlichen und methodischen Hintergrundwissen und der erlebten sportlichen Wirklichkeit, indem 

das selbstständige, auf Kriterien gestützte begründete Beurteilen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert 

das Finden eines eigenen Urteils ebenso wie das verständigungsorientierte Abwägen und den 

verständnisvoll reflektierten Umgang mit Anderen auch in der Sportpraxis. Urteilskompetenz zielt 

somit auf argumentativ schlüssiges Abwägen und Beurteilen, das sich sowohl auf sportpraktische 

Erfahrungen als auch auf fachliche und methodische Kenntnisse stützt. Darüber hinaus zielt das 

Reflektieren und Einordnen von Lernerfahrungen im Zusammenhang mit verschiedenen 



Sinnrichtungen und Motiven sportlichen Handelns auf den Sinn des eigenen Tuns ab. Andererseits 

bezieht sie aber auch die kritische Auseinandersetzung mit Bewegungs-, Spiel- und Sportkulturen ein. 

• Bewertung vor dem Hintergrund sportbezogener  Verhaltensdimensionen 

Folgende Aspekte sportbezogenen Verhaltens werden für die Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt, 

wobei die Angemessenheit und der Anteil an der Bewertung vom Anteil und von der jeweiligen Bedeutung 

innerhalb eines Unterrichtsvorhabens abhängen. 

Leistungen im Bereich sportbezogenen personalen und sozialen Verhaltens beziehen sich immer auf Kriterien, 

die im Unterricht erarbeitet und eingeübt werden können. Die bloße Auflistung von Beurteilungsaspekten 

reicht nicht aus, um sportbezogenes Verhalten angemessen zu beurteilen. 

- Mitgestaltung und Organisation von Rahmenbedingungen  spielen im Sportunterricht eine 

bedeutsame Rolle. Leistungen in diesem Bereich beziehen sich auf das selbstständige und 

verantwortliche Gestalten von sportlichen Handlungssituationen. Leistungen in diesem Bereich 

berücksichtigen das Herrichten von Spielflächen und Geräten, das Verteilen von Rollen oder die 

Bildung von Mannschaften, das Vereinbaren von Regeln. Darüber hinaus beziehen sie sich – 

altersangemessen – auf gegenseitige Beratung, Hilfe sowie Korrektur beim Lernen, Üben und 

Trainieren.          

- Anstrengungsbereitschaft  spielt in der Leistungsbewertung produkt- und prozessbezogen eine 

wesentliche Rolle. Einerseits bezieht sich Anstrengungsbereitschaft konkret auf das unterrichtliche 

Geschehen und die Bereitschaft, darin engagiert und motiviert mitzuarbeiten. Andererseits bezieht 

sich Anstrengungsbereitschaft aber auch auf die Fähigkeit, selbstständig und eigenverantwortlich die 

eigene psycho-physische Leistungsfähigkeit kontinuierlich und vertieft auch außerhalb des Unterrichts 

zu verbessern und zu erhalten, um darin erfolgreich mitarbeiten zu können. 

- Selbstständigkeit  bezieht sich in der Leistungsbewertung im Sportunterricht auf die Fähigkeit, beim 

Geräteaufbau und -abbau zu helfen und Eigenverantwortung für die Sicherheit im Sportunterricht zu 

gewährleisten. Darüber hinaus geht es auch darum, sich im Sportunterricht selbstständig 

aufzuwärmen, intensiv zu üben und zu trainieren sowie sich auf den Sportunterricht angemessen vor- 

und nachzubereiten sowie für eine angemessene Sportbekleidung zu sorgen. 

- Fairness, Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit  beziehen sich darauf, sich im jeweiligen 

Unterrichtsvorhaben an die Regeln des fairen Umgangs miteinander zu halten,  die Bereitschaft zu 

zeigen, berechtigte Interessen auch mal zurückzustellen, sowie in allen Gruppen konstruktiv 

mitzuarbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen. 

• Bewertung vor dem Hintergrund individuellen Leistungsvermögens  

Die Leistungsbewertung zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler individuelle Rückmeldungen über ihren 

Leistungsstand zu ermöglichen und sie vor dem Hintergrund ihres Leistungsvermögens individuell zu fördern 

und zu stärken. Sie ist damit einem pädagogischen Leistungsverständnis verpflichtet, das das individuelle 

Leistungsvermögen sowie der individuelle Lernfortschritt in der Leistungsbewertung angemessen 

berücksichtigt.  

• Bewertung vor dem Hintergrund von Transparenz und Angemessenheit  

Eine (sach-)gerechte Leistungsbewertung setzt voraus, dass Schülerinnen und Schüler sowie deren 

Erziehungsberechtigte jeweils zu Beginn des Schuljahres mit den Leistungsanforderungen des Sportunterrichts 

in der jeweiligen Jahrgangsstufe durch die Sportlehrkraft vertraut gemacht werden. Deshalb legt die 

Fachkonferenz zu Beginn des Schuljahres den Bildungsplan für das Fach Sport sowie die  



 

• Grundsätze der Leistungsbewertung gegenüber Schülerinnen und Schülern sowie deren 

Erziehungsberechtigten offen.  

Die Sport unterrichtende Lehrkraft macht zu Beginn eines Unterrichtsvorhabens – neben der Darlegung der 

Zielsetzungen sowie der inhaltlichen Schwerpunkte – die Leistungsbewertung durch die Offenlegung der 

konkreten Leistungsanforderungen sowie der angestrebten Kompetenzen bzw. durch die gemeinsame 

Erarbeitung von Kriterien zur Leistungsbewertung transparent. Lern-, Übungs- und Prüfungssituationen stehen 

dazu inhaltlich und zeitlich in einem angemessenen Verhältnis zueinander. 

Jeweils nach Abschluss eines Unterrichtsvorhabens werden die Schülerinnen und Schüler über ihren 

Lernfortschritt sowie entsprechende Maßnahmen zur individuellen (Leistungs-)Förderung im Sport informiert 

bzw. individuell beraten.  

       7.2  Formen der Leistungsbewertung 

Die Leistungsbewertung erfolgt gemäß Kernlehrplan Sport in vielfältigen Formen. Diese Vielfalt dient der 

Möglichkeit zur differenzierten individuellen Rückmeldung über das Erreichen von Zielsetzungen im 

Sportunterricht sowie über den Könnens- und Lernfortschritt in Form von Lernerfolgsüberprüfungen, um diese 

für die individuelle Entwicklungsförderung von Schülerinnen und Schülern zu nutzen. Lehrkräften dienen die 

Lernerfolgsüberprüfungen dazu, Konsequenzen für das weitere pädagogische Handeln im Unterricht 

abzuleiten. Deshalb benennt die Gesamtschule Iserlohn für jedes Unterrichtsvorhaben konkrete 

Leistungsanforderungen hinsichtlich einzubringender punktueller und unterrichtsbegleitender Formen der 

Überprüfung. Diese sind verbindlich. Es bedarf gemeinsamer Vereinbarungen der Fachkonferenz, wenn 

Leistungsanforderungen über- oder unterschritten oder Formen der Leistungsbewertung entgegen den 

Beschlüssen der Fachkonferenz durchgeführt werden sollen. 

Die Fachschaft vereinbart einen Minimalkonsens über verbindliche Formen der Leistungsbewertung. Dabei 

beziehen sich die Lernerfolgsüberprüfungen (allein und/oder in der Gruppe) auf alle drei Kompetenzbereiche 

gemäß dem Kernlehrplan Sport.  

       7.2.1  Prozessbezogene, unterrichtsbegleitende Lernerfolgsüberprüfung  

Sie erwachsen aus dem konkreten Unterrichtsgeschehen auf der Grundlage zuvor festgelegter, der Lerngruppe 

bekannter Kriterien. Sie stellen in besonderer Weise ein geeignetes Instrument zur individuellen Rückmeldung 

für das Erreichen von Lernzielen im Unterricht dar. Deshalb ist eine möglichst zeitnahe Rückmeldung  zur 

erbrachten Leistung erforderlich. Darüber hinaus ermöglichen prozessbezogene Lernerfolgsüberprüfungen in 

Form von Langzeitbeobachtungen, Lernleistungen in ihrer Stetigkeit einzuschätzen und durch deren 

langfristige Begleitung und Unterstützung kontinuierlich zu entwickeln. Das gilt vor allem für den Bereich von 

Verhaltensdispositionen im Sport, die sich in partnerschaftlichem fairem, kooperativen sowie tolerantem 

Verhalten zeigen. Die unterrichtsbegleitenden, prozessbezogenen Lernerfolgsüberprüfungen beziehen sich auf 

folgende Formen: 

 - selbstständiges Planen und Gestalten von Auf- und Abwärmprozessen 

 - Mitgestaltung von Unterrichtssituationen 

 - Helfen und Sichern, Geräteaufbau und -abbau, Schiedsrichter- und Kampfrichteraufgaben Selbst-und  

   Fremdbeobachtung in sportlichen Handlungssituationen 

 - Anstrengungsbereitschaft, Willenskraft, Kooperations- und Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft -  

    Beiträge (mündlich): Lösung von Aufgaben in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit, Beiträge zum 

    Unterrichtsgespräch ... 



 

       7.2.2 Produktbezogene, punktuelle Lernerfolgsüberprüfung  

Sie setzen voraus, dass die Schülerinnen und Schüler mit den an sie gestellten Anforderungen aus dem 

Unterricht vertraut sind und dass hinreichend Gelegenheit zum Üben und Festigen des Erlernten im Unterricht 

bestand. Die Fachschaft Sport verständigt sich darüber, dass dies im Klassenbuch sorgfältig dokumentiert wird. 

Die punktuellen Lernerfolgsüberprüfungen (allein und/oder in der Gruppe) beziehen sich auf folgende Formen: 

- Demonstration von Bewegungshandeln, Präsentationen technisch-koordinative Fertigkeiten, taktisch-  

   kognitiver sowie ästhetisch-gestalterischer Fähigkeiten 

- Fitness-/ Ausdauerleistungstests 

- Qualifikationsnachweise: Schwimmabzeichen, Sportabzeichen 

- Wettkämpfe: Mehrkämpfe, Turniere 

- selbstständiges Planen und Gestalten von Auf- und Abwärmprozessen 

- Selbst- und Fremdbeobachtung in sportlichen Handlungssituationen 

- Schriftliche Beiträge zum Unterricht, z. B. Übungen, Skizzen, Plakate, Tabellen, Kurzreferate,  

   Stundenprotokolle, Übungs- oder Trainingsprotokolle, Lerntagebücher, Portfolios 

- Mündliche Beiträge zum Unterricht: z. B. Lösung von Aufgaben in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit,  

   Beiträge zum Unterrichtsgespräch ... 

Eine ausschließlich auf punktueller Lernerfolgsüberprüfung  basierende Notengebung ist nicht zulässig, 

insbesondere im Bereich der Demonstration von Bewegungshandeln bzw. Absolvieren von Fitness- und 

Ausdauerleistungstests. 

      7.3  Grundsätze der Notenbildung 

Die Fachkonferenz Sport der Städtischen Gesamtschule Iserlohn einigt sich auf folgende Grundsätze der 

Notenbildung: 

Die Leistungsbewertung erfolgt in einem kontinuierlichen Prozess, bezieht sich auf alle Unterrichtsvorhaben 

und berücksichtigt alle Formen und Grundsätze der Leistungsbewertung in einem angemessenen Rahmen. 

Unverschuldete Unterrichtsausfälle werden bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt.  

Außerunterrichtliche Leistungen im Schulsport  - wie z. B. leistungssportliches Engagement, die Teilnahme an 

Schulsportwettkämpfen, die Ausbildung zur Sporthelferin oder zum Sporthelfer, zu Schülermentorinnen und -

mentoren sowie ehrenamtliche Tätigkeiten - werden verbindlich als Bemerkungen auf dem Zeugnis vermerkt. 

Sie können jedoch nicht als Teil der Sportnote berücksichtigt werden. Der Erwerb von 

Qualifikationsnachweisen zum Schwimmen wird im Zeugnis vermerkt. 

 

 

 

 

6. Übersicht der Unterrichtsvorhaben  
 

Sport Jahrgangsstufe 5      
 
Gesamt 80 Stunden:      60 Stunden Obligatorik / 20 Stunden Freiraum 
 

 
Übersicht der Unterrichtsvorhaben 



 
 
 

Nr Stunden  Bf PP 

1 8 Gut vorbereitet für sportliche Aktivitäten – allgemeines 
Aufwärmen funktionsgerecht und gesund 
 

1.1 A,F 

2 8 Wir erarbeiten uns spielerisch eine Spielesammlung und 
entwickeln unser Klassenspiel – Spielideen unterschiedlicher 
Basisspiele und kleiner Sportspiele kennen, aktiv umsetzen 
und begreifen sowie Regeln vereinbaren, einhalten und 
verändern 
 

2.1 E,F 

3 8 Rollen, Schwingen und Springen – Erlernen eines 
sicherheitsorientierten Umgangs mit dem Mini-Trampolin, den 
Ringen und am Boden zur Schulung der Körperspannung und 
Erprobung erster Bewegungserfahrungen und –fertigkeiten im 
Gerätturnen 
 

5 A 

4 8 Ich kann mitspielen- Beherrschen der grundlegenden 
spielübergreifenden technisch-koordinativen Fertigkeiten und 
taktisch-kognitiven Fähigkeiten in Bezug auf Kleine bzw. 
Basisspiele 
 

2.2 E 

5 8 Wrestling lite – spielend kämpfen und sich im Zweikampf 
erfahren 
 

9 A,C,E 

6 8 Hören, Fühlen und Bewegen – Erfahren und Gestalten 
einfacher Bewegungsaufgaben mit und ohne Handgerät unter 
Berücksichtigung der Körperspannung, des 
Bewegungsrhythmus und des Bewegungsklangs 
 

6 A,B 

7 8 Basketball – Techniken und Vortaktik 
 

7 E,A 

8 4 Ich erprobe mein Können – Laufen Werfen und Springen in 
großer Vielfalt anwenden (und wahrnehmen) 
 

3.4 D,A 

9 6 1-2-3 – für einen leichtathletischen Dreikampf trainieren 
 

3.4 D,A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sport Jahrgangsstufe 6       
 
Gesamt 80 Stunden:      69 Stunden Obligatorik / 11 Stunden Freiraum 
 
Übersicht der Unterrichtsvorhaben 

 



 

Nr. Stunden  Bf PP 

1 4 „Vor Wasser habe ich keine Angst“   -   Vielfältige 
Bewegungs-erfahrungen im Element Wasser 
 

4.1 A, C, 
F 

2 6 „So schwimme ich wie ein Frosch“   –   Das 
Brustschwimmen als grundlegende Technik erarbeiten. 
 

4.2 A 

3 3 „Springen ohne Angst und Übermut!“   –   Durch vielfältige 
Sprünge seine Grenzen ausloten. 
 

4.3 A, B, 
C 

4 3 „Tauchen besonders weit, oft und tief!“   –   Sich unter 
Wasser sicher bewegen und orientieren. 
 

4.4 A, C, 
D 

5 8 „Auch auf dem Rücken komme ich voran!“   –   Einführung 
des Rückenschwimmens 
 

4.5 A 

6 6 „Jetzt zeige ich, was ich kann!“    –    Erlangen von 
Schwimmabzeichen 
 

4.6 D, E 

7 6 Minivolleyball   –   Volleyball in vereinfachter Form mit-  und 
gegeneinander spielen 
 

2.3 A, E 

8 5 Jonglieren, Werfen und Gestalten   –  Bewegungskünste mit 
Wurf- und Jonglageobjekten unter Berücksichtigung der 
Synchronität und des Partnerbezugs erlernen und eine 
Partnerkür entwickeln und  
 

6.2 B, A 

9 3 „Ich strenge mich an und erhole mich“ - Regeneration nach 
körperlicher Belastung durch Entspannungstechniken 
 

1.2 A, F 

10 4 Ganz schön aus der Puste?   –   Ausdauerndes Laufen 
vielfältig erproben 
 

3.3 A, D, 
F 

11 7 Wir können gemeinsam turnen… aber sicher  –  
Grundlegende Partner- und Gruppenakrobatiken erlernen 
und grundlegende Fertigkeiten am Boden und Mini-
Trampolin vertiefen und in einer sicherheitsorientierten 
Gruppenvorführung präsentieren, beschreiben und 
bewerten 
 

5.2 C, B 

12 6 Rollen, aber sicher   –   erste Bewegungserfahrungen auf 
Rollen (Inliner, Waveboard, Skateboard) 
 

8.1 A, C 

13 8 Techniken im Basketballsport, Vortaktik 
 

7.1 A, E 

 

 

Sport Jahrgangsstufe 7       
 
Gesamt 80 Stunden:      55 Stunden Obligatorik / 25  Stunden Freiraum 
 
 

Übersicht der Unterrichtsvorhaben 



 

 
Nr. Stunden  Bf PP 

1 5 Fit und gesund – Ausdauersport tut mir gut  
 

3.4 
 

A,D,
F 

2 5 Kombinieren und im Team agieren – Laufen, 
Springen, Werfen, in spielerischen 
Wettkampfsituationen erproben. 
 

3.5 
 

D,A 

3 10 Sichern, dass sich die Balken biegen – 
Gemeinsames Erlernen und Beurteilen 
grundlegender Bewegungsfolgen und Schulung von 
Sicherheits- und Hilfestellungen am Parallelbarren 
und Schwebebalken 

 

5.3 
 

C,F 

4 10 Badminton – Vom Federball zum Badminton  
 

7.3 
 

A,E 

5 7 Besser kraulen als ein Hund!  Das Kraulschwimmen 
als weitere und schnellere Schwimmtechnik erlernen 
 

4.7 
 

A,E 

6 6 „Ohne Ende schwimmen“ - Ausdauertraining nach 
individuellen Fähigkeiten 

 

4.8 
 
 
 

D,E,
F 

7 3 Tauchen, aber sicher – Vermittlung des Tief- und 
Streckentauchens  
 

4.9 
 

C,D,
F 

8 6 Jetzt zeige ich, was ich kann – Erlangung von 
Schwimmabzeichen 

4.10 
 

B,C,
D,E 

9 3 Projekttag Eissporthalle 
 

8.3 
 

A, C 

 
 

 



Sport Jahrgangsstufe 8       
 
Gesamt 80 Stunden:      66 Stunden Obligatorik / 14 Stunden Freiraum 
 
 

Übersicht der Unterrichtsvorhaben 
 
 
Nr Stunden  Bf PP 

1 8 Ich übernehme Verantwortung für die Gruppe – Entwicklung 
von allgemeinen und sportartspezifischen 
Aufwärmprogrammen zur Verletzungsprophylaxe und als 
Grundlage des gesunden Sporttreibens 

1.3 A,F 

2 8 Was macht die Unterschiede der Spiele aus? – Grundideen 
und Strukturen verschiedener Rückschlagspiele analysieren, 
vergleichen und verändern 

2.4 E,F 

3 10 Über Stock und Stein – Erarbeitung einer Bewegungsfolge 
und Beurteilung eines selbstständigen Geräteaufbaus unter 
Sicherheitsaspekten innerhalb eines vorgegebenen 
Geräteparcours 

5.4 A 

4 8 (Relativ)Hoch hinaus – Hochsprung erlernen, Beurteilung 
(auch) nach relativen Kriterien 

3.6 E,C 

5 8 Techniken im Basketballsport, Vortaktik 
 

7.4 A,C,E 

6 10 Rhythm is a dancer“ – Rhythmische und synchrone 
Grundtechniken und Bewegungskünste zu einer 
Bewegungskombination mit dem Partner zur Musik 
entwerfen, beschreiben, präsentieren und beurteilen.“ 

6.3 A,B 

7 6 Groß und stark gegen klein und schwach – ist das fair? - 
Lösungen für "Nachteilsausgleiche" in Zweikampfsituationen 
entwickeln und im Kampf erproben 

9.2 E,A,C 

8 8 Mit gezieltem, individuellem Training einen leichtathletischen 
Dreikampf vorbereiten 

3.7 D,A 

 
 
 



Sport Jahrgangsstufe 9      
 
Gesamt 80 Stunden:      63 Stunden Obligatorik / 17 Stunden Freiraum 
 
 

Übersicht der Unterrichtsvorhaben 

Nr. Stunden  Bf PP 

1 8 „Ich strenge mich an und lerne, mich nach der Belastung 
aktiv zu entspannen“ – Die Balance von Anstrengung 
und Entspannung finden. 
 

1.4 
 

A,F 

2 4 Ausdauernd im Gelände – Wald und Wiese 
 

3.4 
 

D,F 

3 6 Kugel oder Speer – beides gar nicht schwer 
 

3.4 
 

D,A 

4 10 Spring‘ und reck dich – ich helf‘ dir – Gemeinsames 
Erarbeiten von Sicherheitsstellungen und Hilfeleistungen 
und Finden individueller Bewegungsmöglichkeiten beim 
Turnen am Reck und Springen über den Langkasten  
 

5.5 
 

C,D 

5 10  Techniken im Basketballsport, Spieltaktiken 
 

7 A,E 

6 8 Festhalten und Befreien – Lösungen für Boden-
Zweikampfsituationen gemeinsam entwickeln und für 
den kontrollierten Bodenkampf nutzen 
 

9 A,C,
E 

7 10 Was macht die Unterschiede der Spiele aus? – 
Grundideen und Strukturen verschiedener 
Torschussspiele analysieren, vergleichen und verändern 
 

2.6 
 

E 

 



 

Sport Jahrgangsstufe 10       
 
Gesamt 80 Stunden:      58 Stunden Obligatorik / 22 Stunden Freiraum 
 
 

Übersicht der Unterrichtsvorhaben 
 
 

Nr Stunden Unterrichtsvorhaben Bf PP 

1 8-10 
 Individuelle Vorbereitung auf einen leichtathletischen 

Mehrkampf (eine Ausdauer-, eine Sprint-, eine Sprung-, 
eine Wurf-/Stoßdisziplin), evtl. auch als Partner- oder 
Gruppenwettbewerb 

 

3.10 
 

D, A 

2 8-10 
 

 Willkommen im Zirkus Krone – Erlernen von 
turnerischen Akrobatiken und kooperative Entwicklung 
einer Gruppenakrobatik mit abschließender Präsentation 
und Bewertung anhand vorher entwickelter 
Gestaltungskriterien 
 

5.6 
 

E, B 

3 10-12 
 
 

Hip Hop vs. Jazz Dance – Erstellen, Präsentieren und 
Beurteilen einer komplexen Bewegungskomposition in 
geschlechterhomogenen Gruppen unter 
Berücksichtigung von geschlechtsspezifischen 
Bewegungsklischees und aktueller 
Bewegungspartizipation unter Einbezug 
geschlechtstypischer Materialien und Objekten 
 

6.4 
 

A, B 

4 10 Badminton- Wir organisieren ein (Doppel-) Turnier 
 

7.7 
 

D, E 
 

5 8 
Rollhockey, rasant, aber sicher – Erproben einer 
bekannten Spielidee auf labilen Füßen 

 

8.4 
 

A, E 

6 8 Hockey in der Halle 
 

8.5 
 

A, E 

 
 
 
Legende:  
 
 Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern  (A) 
 Sich körperlich ausdrücken, Bewegung gestalten                                      (B) 
 Etwas wagen und verantworten        (C) 

 Das Leisten erfahren, verstehen und einschätzen     (D) 

 Kooperieren, Wettkämpfen und sich verständigen    (E) 
 Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln   (F) 
 

 

 

 

 



7) Grundsätze der Leistungsbewertung 

 

       7.1  Bewertungsdimensionen 

Folgende Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Sport der Sek. I werden von der Fachkonferenz Sport an 

der Gesamtschule Iserlohn verbindlich festgelegt: 

• Bewertung auf der Grundlage der Bewegungsfelder/ Sportbereiche 

Leistungsbewertung im Laufe der Sekundarstufe I bezieht sich auf alle Bewegungsfelder und Sportbereiche. Es 

wird sichergestellt, dass sich die Leistungsbewertung entsprechend der Anzahl und inhaltlichen Schwerpunkte 

der Kompetenzerwartungen verhält, eine Beschränkung auf einzelne Bewegungsfelder und 

Sportbereiche/Kompetenzerwartungen ist nicht erlaubt. 

• Bewertung unter Berücksichtigung aller Kompetenzbereiche 

Der Sportunterricht in der Sekundarstufe I ist einem Unterrichtsprinzip der reflektierten Praxis verpflichtet. 

Deshalb ist der Bereich Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz jeweils Ausgangspunkt für die 

Entfaltung der Methoden- und Urteilskompetenz.  

Die Leistungsbewertung im Fach Sport bezieht sich auf alle Kompetenzbereiche gemäß dem Kernlehrplan 

Sport: 

- Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz bezieht - 

sich    auf psycho-physische, technisch-koordinative, taktisch-kognitive sowie ästhetisch-gestalterische 

Fertigkeiten und Fähigkeiten. Darüber hinaus berücksichtigt dieser Kompetenzbereich aber auch das 

Einbringen systematischen, grundlegenden Wissens in den Bereichen Bewegung, Spiel und Sport. Von 

zentraler Bedeutung für die Realisierung des eigenen sportlichen Handelns und für sportliches 

Handeln im sozialen Kontext ist, über sporttheoretisches Hintergrundwissen sowie Fach- und 

Sachkenntnisse aus den unter-schiedlichen Sinngebungsbereichen des Sports zu verfügen und mit 

diesem Wissen situationsangemessen umgehen zu können.                                                  

- Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Methodenkompetenz  bezieht sich auf methodisch-

strategische wie auch sozial-kommunikative Methoden und Formen selbstständigen Arbeitens allein 

und in der Gruppe. Einerseits sind grundlegende Verfahren, sportbezogene Informationen und 

relevantes Fachwissen zu beschaffen, aufzubereiten, zu strukturieren. Andererseits sind 

Verfahrenskenntnisse und Fähigkeiten, sich selbstständig strukturiert und systematisch mit Aufgaben 

aus den Bereichen sportlichen Handelns auseinander zu setzen und eigenverantwortlich 

angemessene Lösungswege sowie Handlungspläne zu entwerfen in die Leistungsbewertung 

einzubeziehen. Darüber hinaus sind Verfahren in die Leistungsbewertung im Sportunterricht 

einzubeziehen, die sporttypischen Handlungssituationen in der Gruppe angemessen zu 

berücksichtigen.  

- Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Urteilskompetenz ist eng verknüpft mit Leistungen in 

allen Kompetenzbereichen. Es umfasst eine kritische Auseinandersetzung mit dem erarbeiteten 

fachlichen und methodischen Hintergrundwissen und der erlebten sportlichen Wirklichkeit, indem 

das selbstständige, auf Kriterien gestützte begründete Beurteilen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert 

das Finden eines eigenen Urteils ebenso wie das verständigungsorientierte Abwägen und den 

verständnisvoll reflektierten Umgang mit Anderen auch in der Sportpraxis. Urteilskompetenz zielt 

somit auf argumentativ schlüssiges Abwägen und Beurteilen, das sich sowohl auf sportpraktische 

Erfahrungen als auch auf fachliche und methodische Kenntnisse stützt. Darüber hinaus zielt das 

Reflektieren und Einordnen von Lernerfahrungen im Zusammenhang mit verschiedenen 



Sinnrichtungen und Motiven sportlichen Handelns auf den Sinn des eigenen Tuns ab. Andererseits 

bezieht sie aber auch die kritische Auseinandersetzung mit Bewegungs-, Spiel- und Sportkulturen ein. 

• Bewertung vor dem Hintergrund sportbezogener  Verhaltensdimensionen 

Folgende Aspekte sportbezogenen Verhaltens werden für die Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt, 

wobei die Angemessenheit und der Anteil an der Bewertung vom Anteil und von der jeweiligen Bedeutung 

innerhalb eines Unterrichtsvorhabens abhängen. 

Leistungen im Bereich sportbezogenen personalen und sozialen Verhaltens beziehen sich immer auf Kriterien, 

die im Unterricht erarbeitet und eingeübt werden können. Die bloße Auflistung von Beurteilungsaspekten 

reicht nicht aus, um sportbezogenes Verhalten angemessen zu beurteilen. 

- Mitgestaltung und Organisation von Rahmenbedingungen  spielen im Sportunterricht eine 

bedeutsame Rolle. Leistungen in diesem Bereich beziehen sich auf das selbstständige und 

verantwortliche Gestalten von sportlichen Handlungssituationen. Leistungen in diesem Bereich 

berücksichtigen das Herrichten von Spielflächen und Geräten, das Verteilen von Rollen oder die 

Bildung von Mannschaften, das Vereinbaren von Regeln. Darüber hinaus beziehen sie sich – 

altersangemessen – auf gegenseitige Beratung, Hilfe sowie Korrektur beim Lernen, Üben und 

Trainieren.          

- Anstrengungsbereitschaft  spielt in der Leistungsbewertung produkt- und prozessbezogen eine 

wesentliche Rolle. Einerseits bezieht sich Anstrengungsbereitschaft konkret auf das unterrichtliche 

Geschehen und die Bereitschaft, darin engagiert und motiviert mitzuarbeiten. Andererseits bezieht 

sich Anstrengungsbereitschaft aber auch auf die Fähigkeit, selbstständig und eigenverantwortlich die 

eigene psycho-physische Leistungsfähigkeit kontinuierlich und vertieft auch außerhalb des Unterrichts 

zu verbessern und zu erhalten, um darin erfolgreich mitarbeiten zu können. 

- Selbstständigkeit  bezieht sich in der Leistungsbewertung im Sportunterricht auf die Fähigkeit, beim 

Geräteaufbau und -abbau zu helfen und Eigenverantwortung für die Sicherheit im Sportunterricht zu 

gewährleisten. Darüber hinaus geht es auch darum, sich im Sportunterricht selbstständig 

aufzuwärmen, intensiv zu üben und zu trainieren sowie sich auf den Sportunterricht angemessen vor- 

und nachzubereiten sowie für eine angemessene Sportbekleidung zu sorgen. 

- Fairness, Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit  beziehen sich darauf, sich im jeweiligen 

Unterrichtsvorhaben an die Regeln des fairen Umgangs miteinander zu halten,  die Bereitschaft zu 

zeigen, berechtigte Interessen auch mal zurückzustellen, sowie in allen Gruppen konstruktiv 

mitzuarbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen. 

• Bewertung vor dem Hintergrund individuellen Leistungsvermögens  

Die Leistungsbewertung zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler individuelle Rückmeldungen über ihren 

Leistungsstand zu ermöglichen und sie vor dem Hintergrund ihres Leistungsvermögens individuell zu fördern 

und zu stärken. Sie ist damit einem pädagogischen Leistungsverständnis verpflichtet, das das individuelle 

Leistungsvermögen sowie der individuelle Lernfortschritt in der Leistungsbewertung angemessen 

berücksichtigt.  

• Bewertung vor dem Hintergrund von Transparenz und Angemessenheit  

Eine (sach-)gerechte Leistungsbewertung setzt voraus, dass Schülerinnen und Schüler sowie deren 

Erziehungsberechtigte jeweils zu Beginn des Schuljahres mit den Leistungsanforderungen des Sportunterrichts 

in der jeweiligen Jahrgangsstufe durch die Sportlehrkraft vertraut gemacht werden. Deshalb legt die 

Fachkonferenz zu Beginn des Schuljahres den Bildungsplan für das Fach Sport sowie die  



 

• Grundsätze der Leistungsbewertung gegenüber Schülerinnen und Schülern sowie deren 

Erziehungsberechtigten offen.  

Die Sport unterrichtende Lehrkraft macht zu Beginn eines Unterrichtsvorhabens – neben der Darlegung der 

Zielsetzungen sowie der inhaltlichen Schwerpunkte – die Leistungsbewertung durch die Offenlegung der 

konkreten Leistungsanforderungen sowie der angestrebten Kompetenzen bzw. durch die gemeinsame 

Erarbeitung von Kriterien zur Leistungsbewertung transparent. Lern-, Übungs- und Prüfungssituationen stehen 

dazu inhaltlich und zeitlich in einem angemessenen Verhältnis zueinander. 

Jeweils nach Abschluss eines Unterrichtsvorhabens werden die Schülerinnen und Schüler über ihren 

Lernfortschritt sowie entsprechende Maßnahmen zur individuellen (Leistungs-)Förderung im Sport informiert 

bzw. individuell beraten.  

       7.2  Formen der Leistungsbewertung 

Die Leistungsbewertung erfolgt gemäß Kernlehrplan Sport in vielfältigen Formen. Diese Vielfalt dient der 

Möglichkeit zur differenzierten individuellen Rückmeldung über das Erreichen von Zielsetzungen im 

Sportunterricht sowie über den Könnens- und Lernfortschritt in Form von Lernerfolgsüberprüfungen, um diese 

für die individuelle Entwicklungsförderung von Schülerinnen und Schülern zu nutzen. Lehrkräften dienen die 

Lernerfolgsüberprüfungen dazu, Konsequenzen für das weitere pädagogische Handeln im Unterricht 

abzuleiten. Deshalb benennt die Gesamtschule Iserlohn für jedes Unterrichtsvorhaben konkrete 

Leistungsanforderungen hinsichtlich einzubringender punktueller und unterrichtsbegleitender Formen der 

Überprüfung. Diese sind verbindlich. Es bedarf gemeinsamer Vereinbarungen der Fachkonferenz, wenn 

Leistungsanforderungen über- oder unterschritten oder Formen der Leistungsbewertung entgegen den 

Beschlüssen der Fachkonferenz durchgeführt werden sollen. 

Die Fachschaft vereinbart einen Minimalkonsens über verbindliche Formen der Leistungsbewertung. Dabei 

beziehen sich die Lernerfolgsüberprüfungen (allein und/oder in der Gruppe) auf alle drei Kompetenzbereiche 

gemäß dem Kernlehrplan Sport.  

       7.2.1  Prozessbezogene, unterrichtsbegleitende Lernerfolgsüberprüfung  

Sie erwachsen aus dem konkreten Unterrichtsgeschehen auf der Grundlage zuvor festgelegter, der Lerngruppe 

bekannter Kriterien. Sie stellen in besonderer Weise ein geeignetes Instrument zur individuellen Rückmeldung 

für das Erreichen von Lernzielen im Unterricht dar. Deshalb ist eine möglichst zeitnahe Rückmeldung  zur 

erbrachten Leistung erforderlich. Darüber hinaus ermöglichen prozessbezogene Lernerfolgsüberprüfungen in 

Form von Langzeitbeobachtungen, Lernleistungen in ihrer Stetigkeit einzuschätzen und durch deren 

langfristige Begleitung und Unterstützung kontinuierlich zu entwickeln. Das gilt vor allem für den Bereich von 

Verhaltensdispositionen im Sport, die sich in partnerschaftlichem fairem, kooperativen sowie tolerantem 

Verhalten zeigen. Die unterrichtsbegleitenden, prozessbezogenen Lernerfolgsüberprüfungen beziehen sich auf 

folgende Formen: 

 - selbstständiges Planen und Gestalten von Auf- und Abwärmprozessen 

 - Mitgestaltung von Unterrichtssituationen 

 - Helfen und Sichern, Geräteaufbau und -abbau, Schiedsrichter- und Kampfrichteraufgaben Selbst-und  

   Fremdbeobachtung in sportlichen Handlungssituationen 

 - Anstrengungsbereitschaft, Willenskraft, Kooperations- und Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft -  

    Beiträge (mündlich): Lösung von Aufgaben in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit, Beiträge zum 

    Unterrichtsgespräch ... 



 

       7.2.2 Produktbezogene, punktuelle Lernerfolgsüberprüfung  

Sie setzen voraus, dass die Schülerinnen und Schüler mit den an sie gestellten Anforderungen aus dem 

Unterricht vertraut sind und dass hinreichend Gelegenheit zum Üben und Festigen des Erlernten im Unterricht 

bestand. Die Fachschaft Sport verständigt sich darüber, dass dies im Klassenbuch sorgfältig dokumentiert wird. 

Die punktuellen Lernerfolgsüberprüfungen (allein und/oder in der Gruppe) beziehen sich auf folgende Formen: 

- Demonstration von Bewegungshandeln, Präsentationen technisch-koordinative Fertigkeiten, taktisch-  

   kognitiver sowie ästhetisch-gestalterischer Fähigkeiten 

- Fitness-/ Ausdauerleistungstests 

- Qualifikationsnachweise: Schwimmabzeichen, Sportabzeichen 

- Wettkämpfe: Mehrkämpfe, Turniere 

- selbstständiges Planen und Gestalten von Auf- und Abwärmprozessen 

- Selbst- und Fremdbeobachtung in sportlichen Handlungssituationen 

- Schriftliche Beiträge zum Unterricht, z. B. Übungen, Skizzen, Plakate, Tabellen, Kurzreferate,  

   Stundenprotokolle, Übungs- oder Trainingsprotokolle, Lerntagebücher, Portfolios 

- Mündliche Beiträge zum Unterricht: z. B. Lösung von Aufgaben in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit,  

   Beiträge zum Unterrichtsgespräch ... 

Eine ausschließlich auf punktueller Lernerfolgsüberprüfung  basierende Notengebung ist nicht zulässig, 

insbesondere im Bereich der Demonstration von Bewegungshandeln bzw. Absolvieren von Fitness- und 

Ausdauerleistungstests. 

      7.3  Grundsätze der Notenbildung 

Die Fachkonferenz Sport der Städtischen Gesamtschule Iserlohn einigt sich auf folgende Grundsätze der 

Notenbildung: 

Die Leistungsbewertung erfolgt in einem kontinuierlichen Prozess, bezieht sich auf alle Unterrichtsvorhaben 

und berücksichtigt alle Formen und Grundsätze der Leistungsbewertung in einem angemessenen Rahmen. 

Unverschuldete Unterrichtsausfälle werden bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt.  

Außerunterrichtliche Leistungen im Schulsport  - wie z. B. leistungssportliches Engagement, die Teilnahme an 

Schulsportwettkämpfen, die Ausbildung zur Sporthelferin oder zum Sporthelfer, zu Schülermentorinnen und -

mentoren sowie ehrenamtliche Tätigkeiten - werden verbindlich als Bemerkungen auf dem Zeugnis vermerkt. 

Sie können jedoch nicht als Teil der Sportnote berücksichtigt werden. Der Erwerb von 

Qualifikationsnachweisen zum Schwimmen wird im Zeugnis vermerkt. 

 


